
In n } Erfreuliche Fortschrıtte,
aber bıtte ohne Geheimdıiplomatıe
Kommentar Beıträgen dieses Heftes

Dre1 Aufsätze dieses Heftes oreıfen auf, wofür der Begrıff „römisch-katholısch/
lutherischer Dıalog“ längst nıcht mehr zureıicht und W ds besten mıt wachsender
Übereinstimmung oder siıchtbarer Geme11ninschaft bezeichnet ırd

Peder Ngrgaard-Hojen hat ausgehend VON der LWB-Studie ‚„„‚Grundkonsens
Grunddıifferenz“‘ dıie drıtte Phase des Dıialogs zwıschen der römisch-katholıschen
Kırche und dem Lutherischenun erfolgt Diese Phase ist 1m Studiendoku-
ment ‚Kırche und Rechtfertigung“ beachtlıchen Übereinstimmungen gelangt.
Se1in Urteıl dazu hat auch eshalb Gewicht, we1l 1m Unterschied manchen
anderen se1ıne ankbare Anerkennung und weiıiterführende Fragen einem Produkt
zuwendet, dessen Erstellung nıcht selbst beteiligt Wäl.

Eckhard Lessing mahnt d] daß in der Weıiterarbeit Studienprozeß 9-  ©  er-
urteilungen kirchentrennend?““ neben der Heilsdimension das für Paulus und
Luther konstitutive Schöpfer-Wırken im Verständnis der Gerechtigkeıt (jottes STAr-
ker 7U Zug kommen sollte. In der Tat ein gemeiınsames Durchdenken der
Schöpferdimension (jottes wird cdıie erzielten Verständiıgungen vertiefen.

Richard Schlüter wendet sıch praktıschen Konsequenzen der wachsenden ehr-
übereinstimmungen dort L sıch entscheıdet, ob In den anstehenden Fragen
eigentlich ede (Generatıon VON OI anfangen muß Sınd WITr inzwıschen nıcht
soweıt gelangt, daß HiISNGIET Pflicht ist, NUun das Erreichte ZU Ausgangspunkt VON

gemeinsamer Tradıtionsbildung und Soz1ialısatıon der nachwachsenden Generatıon,
7 3 1m Religi0nsunterricht, werden lassen?

Leılider Sınd aber auch gegenläufige Tendenzen verzeichnen. Sıe kommen
zurückhaltend in den beıden Jexten ZU Ausdruck, dıe in diesem Heft das luthe-
risch-katholısche Bemühen Gemeinschaft okumentieren.

Wer S1e aufmerksam hıest, merkt hat Irrıtatiıonen egeben. Der Präfekt des
Päpstliıchen Eınheıitsrates, eıner Kurijenemrichtung, dıe selbst dem Projekt „Lehr-
verurteilungen kirchentrennend?“ VOI Anfang maßgeblıch beteiligt WAT, hat der
lutherischen Seıite gegenüber erklärt und dies nach SC eInes umfangreichen
Rezeptionsverfahrens ZUT Gewıinnung des „INASNUMN consensus“ den Ghedkıirchen
der und der AKT), dieser Studienprozeß habe nıcht den erforderlıchen
Klärungen geführt Hıer ist dem Kardınal wilıdersprechen: hat cdhies csehr wohl,
und nıchts überzeugt davon deutlıch W1IEe der VO  —_ Pannenberg und Ih Schne1i-
der herausgegebene Band „Lehrverurteilungen kırchentrennend? (Antworten
auf kritische Stellungnahmen)  S

Nur haben sıch offenbar während des Verfahrens in Rom die Kriterien geändert, dıe
den Studienprozeß angelegt werden; und der _ utherische Weltbund 1eß sıch selıner-

se1ts während der 18018 4se se1nes Dıialogs miıt der römisch-katholischen Kırche und
angesichts der Ergebnisse 1m erwähnten Okumen ‚„Kırche und Rechtfertigung”
gewınnen, für sıch alleın mıt RKRom eıner Vereinbarung über dıe Rechtfertigung A

kommen und das anspruchsvollere LV-Projekt auf die Plätze verwelsen.



Daran 1SL nıcht sehr ärgerlich daß dıe römiısch katholische Kırche dabe1 Inter-
vertrıtt dıie den Spannungen aDNelten wollen unter denen S1IC ZUTr eıt leiıdet

Nur hätte das wesentlich er angemeldet werden INUSSCNHN Argerlıch freilich auch
auIschlubreic 1SL WIC N der Lutherische un WENN CS das Kern-
anlıegen der Reformatıon geht sıch der multilateralen ()kumene VOT allem der
Gemeininschaft mıiıt den anderen reformatorischen Kırchen verpflichtet we1ß Konfes-
s1oNnNsbestimmter Bılateralismus 1ST ffenbar übrıgens nıcht NUur hiıer mehr und
mehr rTump und CIM Quantum Ehrge1z kommt dazu

Dabe1 SCI ausdrücklich anerkannt dıe VELKD sıch diesem pı1e. nıcht
beteiligt Gegenteıl Genf MI1tL aCNaTrucC für dıe uenberg erreichte KTrı
chengemeinschaft und energisch deren Berücksichtigung be1l allen Schritten
eingefordert hat, dıe der LWB Rechtfertigung und Ekklesiologie unternıimmt.
UÜbrigens sollte diıesem Punkt auch mıt den Methodisten und den anderen ‚Vall-

gelıschen Freikirchen gesprochen werden, ehe der beabsıichtigten Erklärung
kommt

Dabe1 enthalten sowohl ‚Kırche und Rechtfertigung WIC der Entwurtf dieser
bılateralen „Erklärung ZUT Rechtfertigung“ durchaus bedeutende mpulse auch für
dıie multilaterale UOkumene: und noch WECN1LSCI hat ıN Entwurf 6S nötıg, VOT dem

Gottes versteckt werden. DIie Okumenische Centrale hat ı Rom und Genf
angefragt ob SIe ıhn gee1gnelter Form veröffentlichen könne Es wurde ihr VCI-
ehrt Daß auch SONS nıcht zıt1erbarer Form vorliegt eNnınde 1UN TeELIHNC dıe
ökumenische e1lhabe der wachsenden Übereinstimmung entscheidend und VOCI-
WEI1IS SIC auf zentralen Gebiet VONn vornhereın den Bereıich der Spezılalısten

Weıl be1l diıeser Quellenlage 1NC breıtere Dıskussion nıcht geführt werden kann
SC1I ZUT Begleıtung dieses Hefts wen1gstens der Eindruck formuhiert der sıch dem
Unterzeichner POS1UV und nNegatıv N Entwurf gebilde hat Er VOTaUs
daß SseIT Januar 995 ıhm weıtergearbeıtet wurde und freut sıch WE das Was

NCZAaAUV anmerken muß inzwıischen schon berücksichtigt 1St Leıder War aber auch
dazu keıne Auskunft bekommen

Posıtiv 1SL SCINeET Sıicht festzuhalten daß cdie Erklärung nıcht mehr VON den
Abgrenzungen der Reformationszeit ausgeht sondern affırmatıv heutiger Sprache
redet und sıch Neuformulierungen der Rechtfertigungslehre Zzutraut Das 1SL CIM

wichtiger Schritt Hr War Te111l schon Rechtfertigungsteil des Stu-
dıenprozesses intendiert

Posıtiv 1ST sodann dalß die wachsende Übereinstimmung ZUT Rechtfertigung durch
dıe Eınbeziehung des LWB 1U  —_ auch auf reformatorischer Seıite dıe weltweıte
Dımension erreicht hat Doch auch hıer 1St SCH Etwas mehr Heranführung
den Hıntergrun WIC vermuittelt wırd WAdIC manchen außereuropälischen
Mıtgliedskirchen des LWB sıcher zugute gekommen Hat ILal SIC nıcht etIiwas
voreıilig AUus wichtigen Tradıtiıonskette entlassen?

Eındeutig NeSalLV 1ST daß der Entwurt fast ausschlıießlich ledigliıch VonNn „Kathol1-
ken und „Lutheranern redet Der (Grund 1SL offensichtlich dıe offzıelle römisch-
katholische Ekklesiologie möchte den durch dıe Reformation hindurchgegangenen
Kırchen den Status VonNn Kırche noch nıcht zuerkennen Wıe steht aber MitL
der Bekenntnistreue des 1 WBR WECINN dıe entscheıdende Eingangsfeststellung des
Augsburger Bekenntnisses „Ecclesiae NO apud NOS docent
preisg1bt? Welches Gewicht hat dıe beabsıchtigte rklärung dann ekklesiologisch



überhaupt noch? Und die Erklärung verme1det den eindeutigen ezug autf dıe Kır-
chenrechtlich alleın entscheidenden anones VO  an TIrient. Nun hat siıcher keinen
Sınn fordern, daß diese C'anones einzeln aufgerufen werden und ıne römisch-
katholische Erklärung erwartet wird, durch dıe S1e außer Kraft gesetzt werden. Es
muß aber nıcht 1UT für Spezılalısten, sondern für dasI Volk (jottes erkennbar
und nachvollzıiehbar werden, daß cdie römısch-katholische Kırche dıejen1ıgen Instru-
mente nıcht mehr dıe reformatorischen Kırchen anwendet, durch dıe S1E einst
festgelegt hat, dalß mıt diesen Kırchen keıne Gemennschaft geben kann

ollten dıe IC dıe Reformatıon bestimmten Kırchen iın der Endfassung der
Erklärung nıcht als „Kırche“ bezeichnet und dıe kırchenrechtlich! Dıstanz 1i
über Grundformeln der Reformatıon nıcht eutlic erkennbar beseıitigt werden, dann
müßte 6S wohl be1 dem Urteil bleiben der LWB ist unNns AUS welchem Grunde
immer dıe Erledigung selner Hausaufgaben schuldıg geblieben

Hans Vorster

ınıg in der Rechtfertigungslehre
Reflexionen ZU rgebnıs der drıtten ase

des katholisch-Ilutherischen Dıalogs
VON LN@RGAARD-HQJ EN

Überraschenderweise meınte INan bereıits Ende der ersten ase des
Dıalogs zwıschen dem Vatıkan und dem Lutherischen e  un  ‚9 in der
Interpretation der Rechtfertigung eınen weıtreichenden Konsens feststellen

können.! DIie Katholiıken mochten das eı1ıl keine menschlıchen Be-
dingungen geknüpft sehen, und umgeke die Lutheraner bereift: das
Rechtfertigungsgeschehen nıcht lediglıch Lorensisch-ımputativ, sondern
auch eHEeKHMV deuten. TeH1C bliıeben in dıe rage nach dem theo-
logischen Stellenwert der Rechtfertigungslehre en und ihre metadog-
matısch-Krıteriologischen und krıteriologisch-applikatıven Diımensionen
erörtert.*

Der springende un blıeben a1sSO das reformatorıische Materi1alprinzıp
und se1ne Konsequenzen für Te und en der Kırche DıiIie Dıfferenzen
in diesem Bereıich heßen sıich HFrc In den Folgejahren erreichte: immer
spe. ulärer werdende Übereinstimmungen In tradıtıonell hochkontrover-
SCII Fragen nıcht überbrücken.? Man könnte 1mM Gegenteıl fast dem Urteil
versucht se1n, daß die Applıkatıon der Rechtfertigungslehre als hermeneu-
tisches Prinzıp desto stärker hervorgehoben werden schıen, Je t1efer und


